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Luzern, Samstag
No. 4.

den 28. Jänner.
4843.

Schweizerische Rirchenseitung,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.

Dies reversioui« Ljus in psce. 2. Nez. 13, 2i.

Die Rückkehr Sr.' Exe. des apoft. Nuntius
nach Luzern.

Es war ein düsterer Morgen, als S. E. der aposto-

lische Nuntius de Angelis am 14. Nov. 1835 auf einem

einfachen Kahn in aller Stille von dem Gestade Luzerns
abfuhr, um den Ort zu verlassen, welchen die Feinde der

Kirche sich ausersehen zu haben schienen, um da ihre Pläne
gegen den hl. Stuhl und gegen die Kirche zu verabreden;
sein edles Herz ertrug es nicht, unter den Feinden zu woh-
nen, welche die „Verfluchte" (Nuntiatur) je eher je lieber
über die Grenzen schicken wollten. Die Feinde spotteten
des Abreisenden, die Wohlgesinnten trauerten, die Armen
klagten über den Verlurst eines Wohlthäters.

Aber kaum war die verlassene Stadt aus den Augen,
verschwanden die Nebel aus dem Horizont und freundliche
Herzen kamen im Nachbarkanton dem willkommenen Gast
entgegen. Seine Aufnahme in Schwyz war höchst feier-
lich und was noch mehr ist, recht herzlich. Schwyz rech-
nete es sich zur Ehre, der sichere Aufenthalt des Abgesand-
ten des hl. Stuhles zu sein. Aber auch in Luzern haben
sich die drückenden Nebel vom politischen Horizont im Ver-
lauf der nächsten fünf Jahre gelichtet, die Feinde der Kirche
änderten ihren Sinn zum Bessern oder traten zurück von
ibrer hohen Stellung, und wir möchten gerne hoffen, auch
die letzten werden noch auf bessere Gedanken geführt wer-
den. Der hl. Stuhl wollte daher dem Gesuche freundlich
entgegenkommen, Luzern wieder zum ehrenvollen Aufent-

halt seines hohen Stellvertreters zu machen, nachdem der
hl. Vater Schwyz für sein Verdienst auf eine Weise ge-
ehrt hat, welche dem Verdienst, dem Ehrenden und dem

Geehrten gleich ehrenvoll ist.

Heute den 23. d. geschah die Rückkehr Sr. Ex. des

apostolischen Nuntius Mons. Hieronymus Marquis d'An-
drea, Erzbischof von Melitene, und billig wurde dieser Tag
festlich begangen; liegt ja doch in dieser Feier nichts Ee-
ringeres als der thatsächliche Ausdruck der aufrichtigen Wie-
derversöhnung der Kantons Luzern mit dem hl. Stuhl,
und als solcher Ausdruck ist uns die Feier wichtig. Die-
ser Tag wurde möglichst feierlich begangen. Nach dem Festpro-

gramm fuhr eine Ehrendeputation Sr. Exc. von Luzern
bis Brunnen auf dem Dampfschiffe entgegen. In Schwyz
assistirte Se. Ex. dem vormittägigen Gottesdienste, ertheilte
dem Volke den Segen, und fuhr nach Brunnen. Dorthin
gaben dem Abreisenden Mitglieder der h. Regierung und
der Geistlichkeit in vierzehn Schlitten das Geleite. Beim
Abschied embrassirte S. E. alle diese niitgekommenen
Herren und bestieg das Dampfschiff, eben so die HH. Au-
ditor und Kanzler, die HH. Landammann Schorno und

Styger mit der Standesfarbe. Auf dem Schiffe wehte
oben die päpstliche, tiefer die luzernische und schwyzerische,

unten die eidgenössische Flagge. Zn der Cajüte begrüßte
der Kantonsstatthalter von Luzern, Hr. Siegwart-Müller
S. Exc. mit einer lateinischen Anrede des Inhaltes:

Papst Gregor XVI., ein würdiger Nachfolger Ere-
gors des Großen, führt das Regiment der Kirche mit
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Weisheit und Segen wie anderwärts so in der kath. Eid-

genossenschaft zum neuen Glanz der Kirche; ein Beweis

dessen ist die Rückkehr des apost. Nuntius nach Luzern.
Darob freut sich das Volk von Luzern, das immer treu

am hl. Stuhle gehangen; demgemäß ist denn auch der

feierliche Empfang des apost. Nuntius durch die Regierung
von Luzern. Von der Wirksamkeit des ausgezeichneten

Nuntius, in Verbindung mit den Bischöfen und der Geist-

lichkeit ist daher zu hoffen, daß für das Wohl der Kirche
in der Schweiz bessere Tage erfolgen werden. Hiefür sagt

Luzern seine Unterstützung zu.
Se. Exc. der apost. Nuntius entgegnete: daß der hl.

Vater ein Vater der Schweizernation sei, davon liege der

Beweis in dieser Rückkehr der apost. Nuntiatur in die von

jeher übliche, durch bürgerliche und kirchliche Wirren un-

terbrochcne, jetzt aber wieder erneuerte Residenz Luzern.
Wie schwer ihm auch das Scheiden von Schwyz sei, den-

noch eile er mit Vergnügen nach Luzern, um in Eintracht
mit diesem Stande zu thun, was für das Wohl der kath.

Schweiz heilsam sei.

Wie das Schiff Luzern nahte, wurden 24 Kanonen-
schlisse gelöst. Am Gestade drängte sich eine ungeheure

Masse Volkes, welches freudenvoll von Stadt und Land

herbeigeströmt war, den Repräsentanten des hl. Vaters zu

begrüßen. Auf dem Rathhause holte Propst und Kapitel
von St. Leodegar den hohen Abgeordneten mit Kreuz und

Fahne ab. Unter Gesang, Glockengeläute und Musik gieng

der Zug zur Collegiatkirche; Se. Exe. gieng unter dem

Baldachin, das von vier Stadträthen getragen wurde; ihm

folgte der gesammte Regierungsrath. Unter der geschmück-

ten Vorhalle der Kirche begrüßte der Sekretär des bochw.

Kapitels, Herr Custos Brandstetter, S.E. mit folgen-
der lateinischen Rede, welche nach Inhalt und Form nichts

zu wünschen übrig ließ.*)

Excellenz apostol. Herr Nuntius!
Was in den Wünschen Aller lag, daß nämlich der

apostolische Nuntius seinen vorigen und alten Sitz wie-

der einnehmen möchte, das geschieht nun, und darob

freut sich und frohlockt daS Luzernervolk und auch die

gesammte Geistlichkeit mit unserer Stift. Denn es

schmerzte uns alle sehr, daß vor einigen Iahren der heilige

Vater durch die damaligen Verhältnisse sich in die unange-
nehme Nothwendigkeit versetzt sah, seinen Nuntius von

Luzern abzurufen und ihm einen andern Ort zum Aufent-
halt anzuweisen. Weder Geistlichkeit noch Volk sah dies

gleichgültig an. Denn aufrichtigen HerzenS der wahren Re-

ligion und dem alten, unveränderten christlichen Glauben

anhänglich, sind sie dem Papst, der zu Rom auf dem Stuhle

») Wir bedauern durch einen Zufall gehindert zu sein, diese eigent-
lich lateinisch geschriebene Rede auch in dieser Sprache mit-
theilen zu können. D. Red.

des hl. Petrus sitzt und die Schlüssel des Himmelreiches

führt, welche Christus dem Apostelfürsten und seinen Nach-

folgern übergeben hat, mit aller Hochachtung und Ehr-
furcht zugethan. Sehr lieben sie alle und verehren den

obersten Hirten der Heerde JesuMristj, kören gerne seine

Stimme, und glauben seinen Worten. Zudem haben sie

gehört, wie fromm und menschenfreundlich, wie würdevoll
und herablassend Gregor XVI. sei.

Deshalb bedauerten Alle innig die unglücklicher Weise

entstandene MißHelligkeit, und wünschten die Ursachen der-

selben sobald als möglich gehoben. Dies war auch die Ge-

sinnung unserer Collegiatstifte, und mußte es auch sein

denn schon von den frühesten Zeiten an hat diese Stift
zu St. Leodegar öfter Beweise der Gewogenheit und Väter-

lichen Fürsorge von Sr. Heiligkeit erhalten; ihr PropstM
auch zur Würde eines Prälaten der römischen Kirche er-

hoben worden; diese Würde ist in neuester Zeit diesem

gegenwärtigen Propst, selbst in jener Zeit der Mißhellig-
keit, gleich seinen Vorgängern zu Theil geworden. Deshalb

waren uns, so wie dem gestimmten Luzernervolke, jene

Worte so erfreulich, womit Euer Excellenz aus Auftrag
des hl. Vaters die Anzeige machten, daß dessen Stellver-
treter in der Schweiz, seinen 'Aufenthalt wieder wie ehe-

dem in Luzern nehmen werde. In dieser Rückkehr des

apostolischen Nuntius anerkennen wir den sprechendsten

Beweis des besondern Wohlwollens und der Versöhnung

Papst Gregors XVI. mit unserm Staate. Da Sie nun-

mehr, ersehnter Apostolischer Nuntius, in unsere Mitte
treten, empfangen wir Sie mit aller Hochachtung und Ehr-
furcht. Denn die Ehre gebührt im höchsten Maße dem-

jenigen, welchem der Papst ein so wichtiges Amt anver-

traut hat. Mit Recht denken wir uns eine musterhafte

Gottesfurcht, Weisheit, Wissenschaft, Klugheit, Charakter-

festigkeit, ja alle guten Eigenschaften in Demjenigen, wel-

cher von dem mit Heiligkeit, Weisheit und allen Tugen-

genden begabten Lenker der Kirche gesendet kommt.

Aber nicht blos verehren wir Ew. Exc. wegen Ihrer
hohen Würde, wir lieben Sie auch wegen der gegen Lu-

zern bewiesenen Gewogenheit. Denn so viel bei Ihnen
stand, haben Sie diese uns so erwünschte, ja unerläßliche

Wiederversöhnung eingeleitet, empfohlen und vollendet.

Wie sollten wir Sie also nicht lieben? Zumal da Sie über

das Volk des Kantons Luzern bereits ein so ehrenvolles

Urtheil ausgesprochen haben. Denn Sie nennen eS ein

biederes und frommes Volk, seine Obrigkeiten gottesfürch-

tig und weise, t) Sie brachten wieder in Erinnerung je-

st Hiemit meint der Hr. Redner jenes Schreiben des apost. Nun-
tins an den Regierungsrath von Luzern, welches auf Seite
ZZ7 der Rathsverhandlungen vom Herbstmonat zu lesen ist.

D> Red.
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nen liebevollen Ausspruch P. Pius VII.: „unter den ka-

tholischen Kantonen babe Luzern immer den Vorrang be-

kauptet, immer habe der hl. Vater diesen Kanton vor-

zugsweise geliebt."
Sie erwähnten auch der Verdienste der frühern Nun-

tien um diesen Ort. Diese sind gewiß auch im bleibenden

Andenken, wie denn der Hochaltar dieser Kirche ein Herr-

liches Denkmal solcher Wohlthätigkeit ist. Selbst auch die

Erkenntlichkeit, welche Ihro Excellenz den Abschied von

unserm benachbarten und verbündeten Kantone erschwerte,

mehrt noch unsere Liebe zu Ihnen. Aber auch in unserm

Kanton werden Sie ein Volk finden, wie Sie es sich wün-

schen dürfen und sich bereits gedacht haben; Sie werden

eine orthodoxe, gebildete und fromme Geistlichkeit finden.

Diese Collegiatftift aber wird Ihnen immer ganz besonders

ergeben sein. Von dieser Kirche mögen Sie Gebrauch ma-

chen, als wäre sie die Ihrige. So oft es Ew. Excellenz

gefallen mag, hier das hl. Opfer darzubringen, werden

uns und dem Volke die festlichen Tage um so festlicher
sein.

Wir bitten nun Gott den Allmächtigen, Sie Tit. mö-

gen zur größern Ehre Gottes, zur Befestigung der katholi-
schen Kirche und zum Heil der Gläubigen recht lange und

gerne ohne alle Widerwärtigkeit und im Genuß der besten

Gesundheit bei uns verbleiben. Ew. Exe. bitten wir, Sie
wollen unsere Collegiatstift dem heiligen Vater empfehlen
und Ihn bitten, daß er unsere gänzliche Ergebenheit ge-

gen Ihn genehm halten wolle. Möge Ihm, dem besten

Vater, bei dessen schweren Klagen jüngst Aller Her-
zen seufzten, auch diese unsere Ergebenheit in seinen vielen

Sorgen und Bekümmernissen Trost und Freude gewähren.
Sie endlich, apostolischer Nuntius, lassen Sie sich

diese Kirche bei St. Leodegar empfohlen sein; genehmigen

Sie unsere Liebe zu Ihnen und empfangen Sie den Aus-
druck unserer Ergebenheit, den wir Ew. Excellenz mit auf-
richtigem Herzen darbringen.

Rede Sr. Cxe. Hieronymus Marquis d'Andrea, Erzbischof von Melitene an die lobw.
Collegiatstift zu St. Leodegar.

Isnla mill! lloàierno die, Veneralliles Viri, Isetitise

srAumenta odoriuutur, tantus est omnium sst-itum M-gue

oräinum eoueursus, ut ekkusn et Aestieute omnis Keueris

multituäine eommolum me esse sentiam. In pristinum
eoim anteeessorum meorum seäem äivino denekieio resìi-

tutus, plurimis iisgue prsoclsris honoris et reverenliss si-

Alliöeationilzu» tum al> amplissimis vestrss reipnhliese senato-

ribus, tum a popnl-aridus universis exeeptus, aâ vos Iioe

ipso (lie primuin aceedo, auKustum lloe et nollile templum
inAressurus, ul>i solemni cum pompa ^postolicss 8edis

I-eZati, cliviua ope implorata, suse Ze^ationis prineipium
«innere consueverunt. ()uod vero in me m-iAnam, c^ua

am pcrkusus sum, lsstitise eopiam allau^et, vel ipsa ve-
slra est, Veneraliiles Viri, Zestientis animi ratio, vestra

sinAularis er^a me ollservantia, <zua ollviam milli venire,
vestra àcnigue Immanissimo moào lladita oratio, eorde

verius <zuam ore clietata, c^ua intimos vestri animi sensus

mill! ^postoliese I-e^ationis äi^nitate aucto expromere
properastis.

Vos .^postolieum Kuntium I-ueerna Suitium ol» aà-

versam temporum rationem alleuntem pro vestra speetata
pietate in Ileelesiain Homanumczue ?ontikeem laerimis ao

luetu proseczuuti estis: vos una eum populo I,ueernensi,
(zui (ut pie et recte dixistis) verse reli^ioni ae Oivi?etr!

So viele Beweise der Freude werden mir am beuti-

gen Tage zu Theil, so groß ist der Wetteifer aller Stände
und Alter, daß ich mich bewegt fühle von dem Frohlocken
der Menge. Durch Gottes gütige Fügung wieder auf den

ehevorigen Sitz meiner Vorfahren zurückgebracht, und so-

wohl von den hochgeehrten Räthen Ihres Kantons als

nicht minder von allem Volke mit so zahlreichen und aus-

serordentlichen Beweisen der Hochachtung und Verehrung
aufgenommen, komme ich nun an dem heutigen Tage zum
ersten Male zu Ihnen, um in diesen hehren Tempel ein-

zuziehen, wo die Abgesandten des heiligen Stuhles mit
feierlichem Gebet um Gottes Beistand den Beginn ihrer
Sendung zu feiern pflegten. Was die hohe Freude, wo-
mit ich erfüllt bin, noch erhöht, ist die freudenvolle Theil-
nähme, die mir bewiesene besondere Aufmerksamkeit, wo-
mit Sie mir entgegengekommen, ist endlich Ihre in so lieb-

reicher Weise gehaltene Anrede, die mehr aus dem Her-
zen als aus dem Munde geflossen, und worin Sie dem

mit der Würde der apostolischen Sendung Bekleideten Ihre
innerste Gesinnung auszusprechen sich beeilten.

Bei Ihrer erprobten Verehrung für die Kirche und

den römischen Papst sahen Sie nur mit Schmerzen den

apostolischen Nuntius wegen der widerwärtigen Zeitverhält-
nisse von Luzern nach Schwyz abreisen. Sie wie auch

das Volk des Kantons Luzern, das (wie Sie richtig und

wohlmeinend gesagt) der wahren Religion und dem aposto-

lischen Stuhle aufrichtigen Herzens zugethan ist; — Sie
haben es nicht gleichgültig angesehen, daß Derjenige von
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<ü»tlleclrss »clictissiinus semper exìitit, k>»ucl cvguc» tulistis

»nimo Illius prokeetionem, czui dreAvrii XVI. Xpostolo-

rum ?rineipis sueeessoris person»m Aeredat, c^ui vos in
nollilissim» ecelesisstiei oràinis »rce positos nstorum loco

ll»l>el»»t, quorum tìâem, virlutein, àoetrinsm morum Kra-

vit»tem, mszorum vestrorum ssmul»m, msximo in Iionore

semper ll»I>ere esk visus: vos vota nuneupsre non ness»-

stis, ut clissicliis àe meàio suî»I»tis IuA»tis errorillus, sell»-

tiscsue tempestàdus, c»1ÌAv àissip-iretur, veterum tem-

porum serenitss reàiret, »tgue exopt»t» inter 8ueeràotiuin

et Imperium coneoràin lirmaretur. Lt re czuiclem ver»

Oominus, gui vulnerat et meàetur, gui mortikest et vivi-

lìe»t, vodis, guss vot» vestr» eklI»AÌt»d»nt, pstcrn» su»

miserieorà!» àeàit. Ucspulllic» enim proeellis plures per

»nnos z»ct»t», vptimorum eivium eonsilio, virtute et guo-

tiànis »à Oeum precidus p»ee potit» est: s»pientes kor-

tesgue viri ejus ll»k>en»s moàer»ncl»s suseeperunt, et deoe

Aerunt, ut I»et» loguuntur: »IÜ ver»m Helvctiorum liber-

t»tem omnes seeuritatem conseguuti sunt: s»erss potest»tis

vulner», guss temporis iiecnti» Ieeer»t, in clies s»n»ntur;

reclllitusgue vol>is est Xpostoiiess 8eclis I,eA»tus. Xeguis-
sim» it:>gue vestr» est ex>llt»tic>: ssguissiin» sunt Imcer-
nensis populi ore, oeulis, vultu eclit» lsetitiss si^n». Sa«ckeêe

ìFàr à Dominoitcrmn ckt'oc» Aa^ckete. Heeonciligtionis

Ar»tiss omnipotent! Oeo »A»utur. I^ot« Lomào reck-

ckamus à conspeà omms xopM e/us, i» ckomus Lomài.

?Iur», Vener»I>iIes Viri, vobis clieere »àbue veilem.

Vellem pro muneris mei okkeio vos in viseeribus llesu

dbristi Lervstoris Xostri bort»ri, ut, sieut àeeet mini-

stros Oei et àispens»tores m^steriorum Oei, perstetis in
unitste kàei, in ver» vdeàienti» erZ» Hom»num Oontik-

cem; respieientes »à illam petr»m, super gusm kunà»t»

est Oeelesi», ill»m ingu»m Ocelesi»in »à gu»m teste 8»neto

Irenseo, xroxier poàtt'orem »eeesse estomnem con-

esnirc^ccêssiam, boe est, cos, sunê uncki^ue /?cksle«.' vellem kusiori

or»tione gcii meus sit erA» vos »nimus, gui »mor, guoll
stuàium, p»tekseere. 8eà noio vos plus nimio llctinere;

nee opus esse viàeo: vos enim j»m e», »cl guss I>ort»tus

sum, in exemplum prssst»tis, et guss me» sit erA» vos

vvlunt»s, notum vobis prespectumgue esse »utumo. Hoe

uuum àic»m: me insigne eolle^ium vestrum, guocì Xposto-
liess 8eài sudjeetum esse gloristur, in czuo Xpostoliei
Nuntii et or»re et s»cr» solemni» per»^erc soleliAnt, per-

hier abreisete, welcher Gregors XVI., des Nachfolgers deS

Apostelfursten, Stelle vertrat; der Sie, die auf so hoher
Stufe kirchlicher Würde stehen, wie seine Söhne betrach-
tete; der Ihre treue Anhänglichkeit, Ihre Tugend,
Ihre Bildung, Ihre Sittenreinheit, worin Sie sich

Ihrer Vorfahren würdig gezeigt, in hoher Achtung
gedalten; ohne Unterlaß giengen Ihre Wünsche dahin, die

Mißverständnisse möchten gehoben, die Irrthümer entfernt
werden, die Stürme sich zur Ruhe legen, die Finsterniß ver-
scheucht werden, die Heiterkeit der frühern Tage wieder-

kehren, und das Band der Eintracht zwischen Geistlichkeit
und Regierung sich neuerdings schlingen. Und der Herr,
welcher verwundet und heilt, welcher todt und lebendig

macht, er hat in seiner Vatergüte Ihnen in der That ge-

währt, waö Ihre Wünsche ersehnten. Durch edler Bür-
ger einsichtsvolle Leitung, Standhaftigkeit und anhaltendes
Gebet zu Gott erhielt der, Jahre lang von Stürmen be-

wegte Kanton endlich wieder seine Ruhe; weise und wackere

Männer haben die Zügel seiner Regierung in ihre Hand
genommen, und führen, wie die Thaten dafür Zeugniß ge-

ben, sie gut; andere haben die wahre Schweizerfreiheit
wieder errungen, alle die Sicherheit erlangt; die Wunden,
welche die Undild der Zeit der kirchlichen Gewalt geschlagen,
heilen von Tag zu Tag, und Ihnen ist der Abgesandte des

apostolischen Stuhles zurückgegeben. Höchst gerecht ist da-

her Ihre Freude; gerecht der Ausduck des Frohlockens,
der sich im Luzernervolke in Blick und Mienen zu erken-

ncn giebt. „Freuet euch also im Herrn, fa noch einmal
sag' ichs, freuet euch. Laßt uns Gott dem Allmächtigen
danken für die Versöhnung. „Unsere Gelübde wollen wir
dem Herrn erfüllen im Angesichte seines Volkes, in den

Vorhöfen des Hauses des Herrn."
Nock ein Mehreres möchte ich zu Ihnen, Tit., spre-

chen. Ich möchte Sie gemäß der Pflicht meines Amtes
bei der Liebe Unseres Erlösers Jesu Christi ermähnen,
daß Sie, wie es Dienern Gottes und Ausspendern der
Geheimnisse Gottes ziemt, beharren möchten in der Ein-
heit des Glaubens, im wahren Gehorsam gegen den rö-
mischen Papst, hinblickend auf den Fels, auf welchen
die Kirche gebaut ist, jene Kirche sage ich, „in wel-
cher,nach dem Zeugniß des hl. Zrenäus, wegen ihres be-

sondern Vorzuges alle Kirchen und' alle Gläubigen, wo
sie auch sein mögen, sich vereinigen müssen;" ich möchte

Ihnen in weiterer Rede aussprechen, mit welcher Gesin-

nung, mit welcher Liebe und Zuneigung ich gegen Sie er-
füllt bin. Ich will Sie jedoch nicht länger Hinhalten, als
nöthig ist; ja wie ich sehe, ist es gar nicht nöthig; denn

schon in Ihrem Beispiel zeigen Sie das, wozu ich Sie er-
mahnte, und wie meine Gesinnung gegen Sie sei, das glaube

ich, sei unzweifelhaft und offenbar. Nur das Eine will
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petuo stuäio complexurum, neo ullis uncpwm »küoiis ejus

üiAnitati et ampliiuâini üeluturnm. <)uoü si antecessorum

meoruin in vos promerita säseiguare non potnero, ill non

ineso voiuntatî, seà viriuin imlleeillitati tribuenàuin esse

nrlzitveinini. Vos -luiein àtrem àmànn et Deum totiu?

ec»»»ol«tioniz ol^seer-ii'e ne clesist-itis, nt respioiat lleniANus

all Iiumilit-item nieam, ütczue lluzus ^postoliess DoAMionis

munus, ineis llurneris liauà eerte kruiis Optimi ?ontikcîs
^>uetoritî>te impositum, et unüeguaguo Ae-ivissimum, ine

aliguo eum Iruetu catboliase Helvetise totius^ue k«üerati

populi sustineee et ollire posse prsopoteuti sno numine

eoneeclat.

In^reàiainur interea eeeiesi»m llano, Divo Deoüe-

Aario üioatain, inZrecliamur tempi um Domini: et -inte-

epl.im llujus àiei eommnnis omnium Isetitia prssterest,

»"âamus ec>ta »oàa, salvos /acit «pevanles i» ««.'

MFaa no?/v« laa-lem e/u» annâllel. Vmen.

Jetzt gieng der Zug in die Kirche. S. Hochw. Gna-
den Herr Propst stimmten das Ve Deum an, darauf die

Orationen, die Benediktion, das Collegiatkapitel geleitete S.
Exc. aus der Kirche an den Wagen.

Wie bedeutungsvoll einst die Abreise des apostolischen

Nuntius gewesen, so bedeutungsvoll ist nun auch seine Ruck-

kehr^; diese Feierlichkeit war eine Ehrenerklärung für die

apostolische Nuntiatur, und so wurde sie auch von dem

erfreuten Volke aufgenommen. Die Feier selbst scheint

auf Se. Exc. den Hrn. Nuntius tiefen Eindruck gemacht

zu haben. Gott segne und erhalte das gute Vernehmen

zum allseitigen Besten.

Gesetzes-Vorfchlag
in Betreff des Noviziats der Klöster im Kanton

Thurgau.

Der Große Rath des Kantons Thurgau.
Um die durch §. 7 des Dekrets vom 14. Juni 1836

wegen des Noviziats der herwärtigen Klöster vorbehaltenen

neuen gesetzlichen Bestimmungen zu treffen, und diese In-
stitute für gemeinnützige Zwecke im Sinne und Geiste ihrer
Stiftung und nach den Bedürfnissen der Zeit in Anspruch
zu nehmen, wie übrigens schon von ihnen verschiedene An-
erbietungen zu solchen Zwecken gemacht worden sind; --

beschließt und verordnet:
§. 1 Die Aufnahme neuer Klosterglieder ist in dem

Maßt zugegeben, als dies die statutengemäßen Bedürfnisse

ich beifügen, daß ich Ihrer lobwürdigen Collegiatstift, die
sichs zur Ehre rechnet, unter dem apostolischen Stuhle zu
stehen, wo die apostolischen Nuntien Gebet und Opfer zu
verrichten pflegten, fortwährend mit Liebe zugethan bleiben
und nichts unterlassen werde, was zu deren Würde und
Erhebung dienen mag. Sollte es mir nicht gelingen, sich

um dieselbe gleich meinen Vorfahren verdient zu machen,
so mögen Sie überzeugt sein, daß die Schuld nicht in meinem
Willen, sondern in der Unzulänglichkeit meiner Kräfte liege.
Lassen Sie aber nicht ab, „den Vater der Lichtes und
den Gott alles Trostes" zu bitten, daß er in Gnaden an-
sehe meine Niedrigkeit, und daß er mir durch seine allver-
mögende Hülfe verleihe, das durch den Willen des besten
Kirchenoberhauptes auf meine allerdings schwachen Schul-
tern gelegte und allseitig sehr schwierige Amt der apostolischen
Legation zu einigem Segen für die katholische Schweiz und
für die gesammte Eidgenossenschaft zu bekleiden und zu führen.

Laßt uns inzwischen eingehen in diese dem hl. Leode-
gar geweihte Kirche, laßt uns einziehen in den Tempel
Gottes, und bevor dieses Tages Allen gemeinsame Freude
zu Ende geht, „laßt uns unsere Gelübde erfüllen dem Aller-
höchsten, welcher rettet die auf ihn vertrauen; unsere Zunge
verkünde sein Lob." Amen.

der Klöster und die Erfüllung ihrer Verpflichtung für Mit-
Wirkung zu gemeinnützigen Zwecken nothwendig machen,

und die ökonomischen Verhältnisse dieser Institute es g e-

statten.
§. 2. Das Ansuchen für Aufnahme der Novizen und

für den Eintritt in die Corporation, mittelst Ablegung des

Ordensgelübdes, ist bei dem Kleinen Rathe einzureichen,
wobei die Betreffenden zugleich gehörige Zeugnisse über

Herkunft, bisherigen Lebenswandel und erhaltene Bildung
einzulegen haben.

§. 3. Die Bedingungen, unter welchen die Aufnahme
allein stattfinden kann, sind:

a. der Antritt wenigstens des 23ten Lebensjahrs für den

Beginn des Noviziats, und des 25ten für den Eintritt
in den Orden;

b. die Eigenschaft als Kantons- oder Schweizer-
bür ger;

c. der Besitz wissenschaftlicher Bildung für Männer,
worüber sich dieselben neben der Vorlegung ihrer phi-
losophischen und theologischen Studienzeugnisse noch

mittelst einer dieöfälligen Prüfung vor dem Er-
ziehungsrathe auszuweisen haben;

ä. Die Beibringung einer Mitgabssumme von höchstens

500 fl. ab Seite der Kantonsbürger und Kantons-

bürgerinnen, und von wenigstens 1000 fl. ab Seite

schweizerischer Angehörigen.

tz. 4. Für Kantonsbürger kann der Kleine Rath die

Bewilligung zum Eintritt in das Noviziat und in die Kor-
poration von sich aus ertheilen; für Schweizerbürger



59

sieht dagegen die Entscheidung dem Großen Rathe, auf
den Vortag des Kleinen Raths, zu.

§. 5. Individuen, welche sich um die Zugendbildung

oder in anderer Weise um das allgemrine Beste aner-
kannte Verdienste erworben haben, und Kantonsbürger,
die mittellos sind, mögen mit einer ermäßigten Mitgabs-
summe, oder auch unentgeldlich, zu Conventualen aufge-

nommen werden.

§. 6. Vor Ablegung der Ordensgelübde ist von den

zu Entrichtung einer Mitgabssumme verpflichteten Zndivi-
duen unzweideutig darzutbun, daß sie dieselbe aus

eigenen Mitteln einzubringen vermögen, und es ist nicht

gestattet, daß das Ganze oder ein Theil derselben von dem

Kloster, dessen Mitglied der Betreffende wird, getragen werde.

§. 7. Von der Mitgabssumme wird von dem betref-

senden Kloster oder Stift jedesmal ein Viertheil in den

Kantonal-Pflegfond eingeliefert.

Majoritäts-Vorschlag.
§. 8. Die Klöster werden für folgende gemeinnützige,

ihrer Bestimmung gemäße, und mit ihren Verhältnissen

verträgliche Leistungen in Anspruch genommen:

Das Kloster Fischingen

Für die Errichtung und Forterhaltung eines Progym-
nasial-Znstituts für Kantonsbürger, welches in allen Be-

Ziehungen unter der Aufsicht und Leitung des Er-
ziehungsrathes steht.

Das Kloster Zttingen, das Chorherrenstift Kreuzlingen und

das Frauenkloster Dänikon

Für einen jährlichen Beitrag an die Unterhaltskosten,
im Falle der Errichtung einer höhern Unterichtsanstalt im

Kanton, oder auch in Abgang einer solchen für die Ab-

reichung von Stipendien an auswärts studirende Züng-
linge beider Konfessionen. Dieser Beitrag kann je nach

Bedürfniß bis auf die Summe von 5000 fl. gesteigert wer-
den, worüber die nähere Ausscheidung auf die gedachten

Klöster dem Kleinen Rath vorbehalten ist. Zm eint oder

andern Falle ist mit Rücksicht aus die ökonomisch dürftigern
Verhältnisse der Katholiken darauf Bedacht zu nehmen,
daß aus diesen Beiträgen zum voraus 6 Stipendien, und

zwar jedes derselben wenigstens im Betrage von 100 fl., auf
katholische Jünglinge verwendet werden.

Das Frauenkloster St. Katharinenthal
Für die Errichtung einer Anstalt zur Versorgung und

Erziehung armer verwaister oder verwahrloster Mädchen
von 8—16 Zahren.

Den Frauenklöstern Feldbach und Kalchrain
bleibt es überlassen, nach ihren eigenen Anerbietungen
Töchter-Arbeitsschulen für ihre Umgebung zn errichten.

Minoritäts-Vorschlag.
§. 8. Die Klöster werden für folgende öffentliche,

ihrer Bestimmung gemäße, und mit ihren Verhältnissen
verträgliche Zwecke in Anspruch genommen:

. Das Kloster Kreuzlingen in Bezug auf seine Gebäu-

lichkeiten, soweit solche hiefür verfügbar sind, für
Errichtung einer höhern Unterrichts-Anstalt (Kantons-
schule) in der Weise, daß dieselbe als StaatSanstalt
erklärt und unter die ausschlließliche Leitung und

Aufsicht der Staatsbehörden, resp, des Erzie-
hungsrathes, gestellt wird, unbeschadet der Anstellung
der als Lehrer befähigten Conventualen.

. Das Kloster Zttingen bezüglich seiner disponibel»
Gebäulichkeiten und mit dem erforderlichen Güter-
complex für die Verlegung der zur Zeit in Kreuz-
lingen bestehenden landwirthschaftlichen Schule.

Ueberdies haben die erwähnten Klöster, nebst dem

Frauenkloster Dänikon für die Unterhaltung der Kan-
tonsschule einen jährlichen Beitrag von 6000 fl. zu

entrichten, der vom Kleinen Rathe auf dieselben zu

repartiren ist.

c. Das Frauenkloster St. Katharinathal für die Errich-
tung einer Anstalt zu Versorgung und Erziehung armer
verwaister oder verwahrloster Mädchen.

6. Dem Kloster Fischingen bleibt die Forterhaltung der
bestehenden Schule unter Aufsicht des Erziehungsra-
thes überlassen, sowie den Frauenklöstern Feldbach und

Kalchrain die angetragene Errichtung von Töchter-

schulen für ihre Umgebung.

§. 9. Die Besetzung des vorhandenen Kapuziner-
Klosters bleibt der Schweizerprovinz des Ordens ferner
bewilligt. Inzwischen ist von jedem Eintritt in's Kloster
dem Kleinen Rathe Anzeige zu geben, und es haben die

Glieder dieses Klosters in Beziehung auf Aushülfe für die

Seelsorge den bestehenden Vorschriften sich zu unterziehen

und der Verfassung und den Gesetzen treu zu erzeigen.

§. 10. Hinsichtlich des Stifts Bischofszell bleiben die

in Bezug auf solches zu erlassenden Bestimmungen vorbe-

halten.

§. II. Anbelangend das Kloster Münsterlingen, werden

bei dessen bedrängter ökonomischer Lage die allfällig später

erforderlichen Verfügungen gleichfalls vorbehalten, und das

Noviziat bleibt einstweilen eingestellt.
tz. 12. Für den Fall der Aufhebung eines Klosters

wird ein Viertheil des nach vollendeter Liquidation des be-

treffenden Klostervermögens sich ergebenden Ueberschusses

dem katholischen Confessionstheil zum voraus für seine

Kirchen-, Schul - und Armenanstalten zugesichert; die übrigen
drei Viertheile fallen dem Kanton anheim, und sollen eben-
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alls nur für Kirchen -, Schul- und Armenzwecke verwendet

werden.

*) Eine Minorität will diesen §. fallen lassen,

tz. 13. Mit der Vollziehung des gegenwärtigen Gesetzes

ist der Kleine Rath beauftragt.
Vorgeschlagen von dem Kleinen Rathe.

Frauenfeld den 17. Zänner 1843.

Endlich hat das Noviziatsgesetz, dieses Schmer-

zenskind, das Tageslicht erblickt. Wie man aber er-

warten konnte, ist es eine Satyre auf die klösterlichen

Znstitute. Ohne uns bei der Frage aufzuhalten: inwiefern
dem Staate das Recht zustehe, willkührliche Bestimmungen
über kirchliche Znstitute zu treffen, wollen wir einzig auf
den Unsinn und die Widersprüche hinweisen, womit diese

wenigen §§. ausgeschmückt sind.

Der erste §. giebt die Aufnahme neuer Klosterglieder

jn dem Maße zu, als „die statutengemäßen Bedürfnisse und

die Erfüllung ihrer Verpflichtung für Mitwirkung zu ge-

meinnützigen Zwecken es nothwendig machen." Wer be-

stimmt nun die Bedürfnisse Die Statuten beschränken die

Klöster auf keine bestimmte Zahl ihrer Bewohner; diese

wird durch den ökonomischen Zustand bedingt. Nun aber

wird in Zukunft im Thurgau der Kl. Rath bestimmen, was

statutengemäß sei; wahrscheinlich nach dem Sprüchworte:
'ikres laeiuin (üolleAium. — Ebenso widerspricht das bis-

herige Verfahren der Landesbehörde gegen die Klöster hin-
sichtlich ihrer Mitwirkung für gemeinschaftliche Zwecke. Alle

Anerbietungen derselben wurden bisher nicht beachtet, und

kommt heute eine Kantonsschule zu Stande, so wird man
die Ordensmänner daraus verdrängt sehen, weil man —
keine Mönchsschulen mehr will. Was soll nun endlich
die Anzahl der Klosterglieder bestimmen? „Die ökonomi-
schen Verbältnisse." Damit aber auch in dieser Hinsicht
ihrer „ftatugemäßcn Anzahl" vorgebeugt werde, werden ihnen
die Gebäulichkeiten, Oekonomie u. s. w. entzogen, und die

Auszahlung unerschwinglicher Geldsummen aufgedrungen. —
Ueberhaupt ist schon dieser §. so unbestimmt und schwankend,
daß in demselben keine Gewähr für die Fortexistenz der
Klöster liegt.

Nach §. 2. steht die Erlaubniß oder die Verweigerung
der Aufnahme in einen Klosterverband bei dem Kl. Rathe.
Muß man bei der gegenwärtigen einseitigen und leiden-
schaftlichen Stimmung gegen die Klöster nicht denken, auch

der geringfügigste Umstand werde benutzt werden, eine

nachgesuchte Aufnahme zu verweigern?
Was aber den Fortbestan de r Klöster unmöglich macht,

sind die Bedingungen, unter welchen die Aufnahme in die-
selben allein stattfinden kann. Beim Beginn des Noviziats
wird der Antritt des 23. Lebensjahres und bei dem Ein-
tritt in den Orden des 25. nebst einer Mitgift von Fl. 500

ab Seite der Kantonsbürger und Kantonsbürgerinnen, und

von wenigstens 1000 Fl. ab Seite schweizerischer Angehö-

riger gefordert. Entweder haben unsere Gefetzgeber einen

hohen Begriff von der Wichtigkeit der kirchlichen Znstitute,
oder es liegt in dieser Bestimmung eine bittere Zronie.
Das Verfahren gegen die Klöster rechtfertigt die erste An-
ficht nicht, also muß man das Letztere annehmen. — Wer
kann bis zu seiner Berufsbestimmung daS 23. Lebensjahr ab-

warten? Schon das 20. Zahr fordert den Menschen auf,
mit Ernst sein künftiges Lebensziel zu bestimmen; sollte
das einzig bei dem nicht der Fall sein können, der sein Leben

entfernt vom Geräusche der Welt Gott, seinem Seelenheile
und dem Wohle seiner Mitmenschen weihen will? Zhr
könnet keinem verwehren, seinen selbstgewählten Beruf an-

zutreten und in demselben zu wirken, so jung er sein mag,
sofern er Geschick dazu hat; warum wollt ihr diese Freiheit
dem verkümmern, der sich zum Klosterleben hingezogen

fühlt? — Weil ihr keine Klöster mehr wollt! Nächstens

mehr.

Kirchliche Nachrichten.
Luzern. Am 21. d. faßte der h. Gr. Rath folgenden

Beschluß in Betreff der zwei aufgelösten Franziskanerklö-
ster (Au und Werthenstein):

1. „Es sei der Regierungsrath ermächtiget und beaus-

tragt, über die Genehmigung der Aushebung der Franzis-
kanerklöster in der Au zu Luzern und zu Werthenstein mit
dem päpstlichen und bischöflichen Stuhle in Unterhandlung

zu treten.
2. Derselbe sei ermächtiget, im Falle der Erlangung

derselben, und im EinVerständniß mit dem hochw. Bischöfe
das Gut der beiden genannten Klöster mit den darauf
ruhenden Verpflichtungen zu übernehmen, und daraus

nebstdem folgende Anstalten zu gründen, als:
a) in Luzern eine Pfarrfiliale für Besorgung des Gottes-

dienstes und der Seelsorge der Kleinstadt;

b) zu Werthenstein ein Priesterkollegium für umfassende

Besorgung der Pfarrei und der Wallfahrt;
e) ein Priesterseminar für Ausbildung angehender junger

Geistlichen in einem der beiden genannten Klostergebäude.

Dem hochw. P. Zos. Fuster aus Muotathal, welcher

in seinem an den hohen Großen Rath gerichteten Schreiben

vom 27. Wintermonat v. 2. um Miederherstellung des

Franziskanerklosters nachsucht, ist vorläufig durch die Staats-

kanzlei zu Erwidern, daß der Regierungsrath beauftragt

worden sei, hinsichtlich der beiden von dem abgetretenen

Großen Rathe einseitig ausgehobenen Franziskanerklöster zu

Luzern und Werthenstein mit dem beil. Stuhl in Unter-

Handlung zu treten, und im Einverständniß mit demselben
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das dem religiös-kirchlichen Stiftungszwecke Entsprechende

anzuordnen und festzusetzen."

Solothurn. Das diesjährige Fastenindult des Hochw.

Bischofs von Basel handelt von der Gefahr weltlicher Ge-

nußsucht und Vergnügen, und ermahnt zu einem verborge-
nen Leben in Christo.

Wallis. Der Staatsrath hat der kath. Gemeinde

in Zürich 80 Fr. geschenkt.

Bern. Am 5. August starb zu Macao, einer zu China

gehörenden Provinz in Asten, der ehrw. Pater Theodor
Zoset, apostolischer Missionär, Prokurator zu Macao, ge-

boren im Zahr 1804 zu Courfaivre, im Distrikt Delsberg,
im Pruntrutischen; zwei seiner Brüder gehören dem Ze-

suiten-, einer dem Kapuzinerorden an. Er war im Zahr
1833 nach Rom gereist und hatte dort seine jungendlichen

Kräfte der Propaganda anerboten, die ihn in die chinesische

Mission absendete. Mit großem Eifer hatte er der Reli-

gion seine Dienste geleistet, und sich verdient gemacht.

Sein frühzeitiger Tod ist sehr zu beklagen. Auf Macao

schlachten die Aeltern, wenn es ihnen gefällt, die neuge-
dornen Kinder schonungslos ab. Dieser Anblick hatte in
dem eifrigen Missionär den edlen Gedanken hervorgerufen,
diese unschuldigen Opfer österlicher Grausamkeit in einem

Hause aufzunehmen und in ihnen Kinder der Kirche her-

anzuziehen. Aber der Herr rief ihn ab, bevor es ihm ge-

lang, die Ausführung dieses edlen Planes zu beginnen.

Möge Gott ihm unter seinen Mitbrüdern einen würdigen
Nacheifrer erwecken. — Die Universität Bern zählt in die-

sem Semester im Ganzen nicht über 236 Studenten. —
Die Zennische Buchdruckerei in Bern hat ein neues Libell
(»Zesuitenspiegel") herausgegeben, und die HH. ReuhauS
und Tscharner waren so gemein, sich dasselbe dediziren zu
lassen.

Genf. Durch die Zeitungen macht die Nachricht die

Runde und ist von andern Blättern endlich auch in den

Föderal übergegangen, es sei schon ein Gebäude angekauft,

um hier ein katholisches Seminar zu errichten. Das Ganze

ist eine leere Erfindung, die nicht blos alles Grundes, son-
dern auch aller Wahrscheinlichkeit entbehrt. — Die Renten

für milde Anstalten verschiedener Art in diesem Kanton
belaufen sich jährlich fast auf eine halbe Million Franken,
fünf solche Anstalten nicht mitgerechnet, deren Ausgaben
unbekannt. — Zn Confignon schlich sich ein Dieb in die

Sakristei der kathol. Kirche; als der achtzigjährige Pfarrer
ihn gewahr wurde und in die Sakristei gehen wollte, stieß

der Dieb den Pfarrer nieder, aber ohne ihm gefährlich zu
schaden. Der Dieb und seine gestohlenen Gegenstände wur-
den zeitlich entdeckt. — Ein Genferblatt fürchtet alles Ernstes

für den Protestantismus, weil ein französisches Blatt, nach

gewohnter Weise die Farben etwas stark auftragend, erwähnt,
was die VV. Jesuiten im Collegium in Schwyz Gutes leisten.
Ohne dieses verkennen zu wollen, mag dennoch der furcht-
same Protestant unbesorgt schlafen, er wird in seiner Ruhe
nicht gestört werden.

Nom. Aus Amerika ist der Ligorianer P. Alexander
mit drei Amerikanern hier angelangt, welche nach Wien
reisen, um dort das Noviziat im Ligorianerkloster zu ma-
chen. Der Papst hat die Knaben (von 12, 16 und 18
Zahren) besonders freundlich aufgenommen. Dieser Orden
besitzt in Amerika bereits 5 Häuser (Klöster) und zwei Re-
sidenzen (Hospizien?). Der Orden leistet in Amerika be-

sonders den Deutschen große Dienste.
Frankreich. Als im Jahr 1840 Lyon und die Rhonege-

genden von den Ueberschwemmungen schwer zu leiden hat-
ten, wurden in Deutschland Subskriptionen für die Ver-
unglückten eröffnet und 3,044 Fr. gesammelt, wobei es

nicht an solchen fehlte, welche sagten, die Franzosen seien

Deutschlands Feinde und der Unterstützung unwürdig. Zm
Zahr 1842 brannte ein Theil von Hamburg ab, und nun
steuerte Frankreich 384,068 Fr., also zwölfmal mehr zu-
rück; Lyon allein zahlte an Hamburg soviel als es von
Deutschland empfangen hatte.

— Der Bischof von Algier sucht seine Kirchen mit
den Reliquien der Heiligen auszuschmücken, welche einst
in Afrika gelebt. Er hat sich hiefür an den Bischof von
Montauban gewendet, um die Reliquie deS hl. Cyprian zu
erhalten. — Döllingers Kirchengeschichte und Overbergs
Leben von Schubert sind ins Französische übersetzt worden.

Asien. Zn Cochinchina hatte man gehofft, daß nach

dem Tode des Minh-Menh die Christenverfolgung, welche

in den letzten Zahren seiner Regierung seine Hauptbeschäf-

tigung gewesen war, aufhören werde; aber gegen alle Er-
Wartung setzt sie sein Sohn eben so eifrig fort. Er ist

sehr chinesisch gesinnt, wie es sein Vater gewesen war. So
viel ist gewiß, daß die Verfolgung nie heftiger war, als

jetzt, und fast alle Nachrichten aus diesem jämmerlichen
Lande bestehen in Erzählungen, wie der und jener einhei-

mische Priester und Katechist gefoltert und hingerichtet
worden sei. Die kath. Missionen, welche ehemals so blühend
waren und auf dem Punkte schienen, das ganze Land zu
bekehren, sind ruinirt, über 1500 Kirchen und Kapellen
sind zerstört, die Seminare, welche in den vier Diöccsen
des Reichs errichtet worden waren, niedergerissen und die
Schüler zerstreut. Noch sind 16 französische Priester im
Lande, aber flüchtig, in den Gebirgen verborgen, und einige
hundert einheimische Priester und Katechisten üben noch
im Geheimen ihre Mission aus, aber der regelmäßige Kul-
tus ist unterbrochen, die französischen Priester unterrichten
in Höhlen und in Schlupfwinkeln ihre einbeimischen Schü-
ler und die Aussichten der dortigen Christenheit sind tröst-
los.
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